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Niederschrift 

 

aufgenommen am 18. Mai 1961 im Sitzungssaal des Standes Montafon 

in Schruns, unter dem Vorsitz des Herrn Standesrepräsentanten 

 

Josef Keßler. 

 

Mit Einladungsschreiben vom 15. Mai 1961, wurde auf heute vormittags 

8.30 Uhr eine Standesausschuß-Sitzung anberaumt, zu 

welcher die Bürgermeister des Tales Montafon in ihrer Eigenschaft 

als Standesvertreter, mit Ausnahme der sich entschuldigten Vortreter 

der Gemeinden: Lorüns, Stallehr und St. Anton i.M., erschienen 

sind. 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 9 Uhr die Sitzung und stellt die 

Beschlußfähigkeit 

fest. Anschließend wird zur Beratung und Beschlußfassung 

der nachstehenden 

 

Tagesordnung 

 

übergegangen: 

 

1. Vorlage der Sitzungsniederschrift vom 13.4.1961. 

 

2. Bescheid über die Regulierung des Gemeindegutes Vandans. 

 

3. Baptist Weber in Vandans, Ansuchen um die Verlängerung 

des Holzbezugsrechtes für das abgebr. Wohnhaus Nr. 158. 

 

4. Ansuchen des Eduard Amann in Innerberg, um die Übertragung 

eines Holzbezugsrechtes. 

 

5. Maier Christl in Vandans, Festsetzung des Kaufpreises für 

den Baugrund im Rellstal. 

 

6. Holzverkauf aus schwerbringbarer Lage ob dem Gampaping. 

 

7. Betriebsausflug 1961. 
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Erledigung der Tagesordnung: 

 



 

zu Pkt. 1) Die Sitzungsniederschrift vom 13.4.1961 wird 

vorgelegt und einstimmig genehmigt und gefertigt. 

 

 

zu Pkt. 2) Der von der Agrarbezirksbehörde in Bregenz 

vorgelegte Bescheid über die Bildung der 

Agrargemeinschaft Vandans, wird vertagt, 

Innerhalb der Einspruchsfrist ist der Amtsvorstand 

der Agrarbezirksbehörde Dr. Kühne 

um nähere Auskünfte über die neugebildete 

Agrargemeinschaft zu ersuchen. Vor Ablauf der 

Einspruchsfrist ist der Bescheid nochmals der 

Standesvertretung vorzulegen. 

 

 

zu Pkt. 3) Das Ansuchen des Baptist Weber in Vandans 

(Eingebracht durch den Kurator Viktor Maier 

in Vandans) wird vertagt. Der Kurator hat 

mitzuteilen aus welchen Gründen eine Verlängerung 

des Holzbezugsrechtes angestrebt wird. 

 

 

zu Pkt. 4) Amann Eduard in Innerberg HNr. 16, hat um die 

Übertragung des Holzbezugsrechtes von Bp. 811, 

Wohnhaus Nr. 16, auf das auf Grundparzelle 

3176/1 neu zu erstellen geplante Wohnhaus angesucht. 

 

Diesem Ansuchen wird stattgegeben. Es handelt 

sich in diesem Falle lediglich um die 
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Standortverlegung eines Objektes für den gleichen Besitzer. 

 

 

5.) Der Witwe Christl Maier in Vandans, wird der durch Ihren 

Mann Maier Franz in Vandans/Rellstal vom Stand Montafon, 

Forstfond erworbene Grund und Boden zum Preise von S 5.-- 

pro m2 käuflich überlassen. 

 

 

6.) Aus der Standeswaldung Gampaling (schwerbringbarer Lage) 

sind 1000 fm Altholz zu schlägern. Die Hälfte davon ist, 

wenn Bedarf vorhanden ist, als Servitutsholz an die Bezugsberechtigten 

auszugeben, während das restliche Holz zu 

verkaufen ist. 

 

 

7.) Der diesjährige Betriebsausflug wird nach Innsbruck 



durchgeführt. 

 

 

8.) Dem Ansuchen der Gemeinde Silbertal, um die nachträgliche 

Bewilligung von 1 Schindelstamm, 3 Sagstämme und 3 Baustämme 

wird stattgegeben. Wie mitgeteilt wurde, sind die Schäden 

am Alpgebäude "Bärenalpe) erst im Frühjahr nach der Schneeschmelze 

festgestellt worden. 

 

 

 

Berichte: 

 

 

Der Vorsitzende berichtet, daß das in der Standeswaldung 

Tschagguns/Nadel zum Verkaufe ausgeschriebene Fichtenholz 

im Offertwege an Holzhändler Norbert Heinzle in 

Bludenz verkauft wurde. Der Kaufpreis beträgt S 306.- 

pro fm mit der Verpflichtung, daß der Käufer das anfallende 

Brennholz frei Talstation Mauren stellen muß, 

wo es der Forstverwaltung unentgeltlich zur freien Verfügung 

zu überlassen ist. 

 

Gleichzeitig berichtet der Vorsitzende, daß der Altholzbestand 

auf der "Nadel" so ausgiebig ist, daß die anfallende 

Menge voraussichtlich 600 fm betragen wird. 

 

Dieser Bericht wird von den anwesenden zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 
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Jenen Punkten, die auf der Tagesordnung nicht aufscheinen 

wird die Dringlichkeit gemäß § 34 der VGO zuerkannt. 

 

 

Ende der Sitzung: 13 Uhr 

Der Schriftführer: Der Standesausschuß: 


